
DJK Rhenania VfS Kleve e. V.

Ich beantrage hiermit die Aufnahme und erkenne die Vereinsatzung an!

Name: Vorname:

Wohnort: Straße:

Geb. Datum: Telefon:

Fußball aktiv schon mal Mitglied der nein 
DJK Rhenania gewesen

Tischtennis passiv ja

Gymnastik von bis

Infarktsport

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung, bei Verlust ersetze ich den Schaden

Jugendliche bis einschl. 14 Jahre : 3,10 €/mtl.

Jugendliche von 15 bis 17 Jahre: 4,10 €/mtl.

Erwachsene: 5,20 €/mtl.

Familienbeitrag 10,30 €/mtl.

Die Beitragserhöhung wurde

mit dem Beschluß der Jahreshauptversammlung vom 24. August 2001 wirksam.

Kleve, den
Erziehungsberechtigter

Der Abbuchungsauftrag für den Vereinsbetrag befindet sich auf der Rückseite.

Bitte Abschnitt abtrennen und sorgfältig aufbewahren

Zur  eigenen Information

DJK Rhenania VfS Kleve e.V., Postfach 1305, 47513 Kleve

Anmeldung am:

Kontonummer:

Einzugsermächtigung erteilt bei der 

Abbuchung: vierteiljährlich 01.02. - 01.05. - 01.08. - 01.11.

halbjährlich 01.02. - 01.08.

jährlich 01.02.

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung, bei Verlust ersetze ich den Schaden.
Austrittsersuchen sind schriftlich zu stellen und werden grundsätzlich nur zum jeweils nächsten
Quartalsende wirksam.

Beitrittserklärung

Unterschrift



Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit ermächtige (n) ich (wir) Sie widerruflich, die von mit (uns) zu entrichtenden Zahlungen
des Mitgliedbeitrages bei Fälligkeit zu Lasten meines  (unseres) Girokontos mittel Lastschrift
einzuziehen.

Kreditinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

Wenn mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Konto-
führenden Kreditinstitut (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

Kontoinhaber:

Kleve, den

Gewünschter Abbuchungstermin

vierteljährlich » Einzugstermine 01.02. - 01.05. - 01.08. - 01.11.

halbjährlich » Einzugstermine 01.02. - 01.08.

jährlich » Einzugstermine 01.02.

Auszug aus der Vereinssatzung

III. Mitgliedschaft:

1. Der Verein nimmt in ökumenischer Offenheit jeden als Mitglied, auf der die Ziele und Aufgaben der
DJK anerkennt.…..

3. Die Mitglieder über 16 Jahre haben Stimm- und Wahlrecht.…..
4. Aufnahme, Austritt, Ausschluß

a. Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftlichen Aufnahmeantrag beim Vereins-
vorstand. Bei minderjährigen Antragstellern ist die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
(Eltern, Vormund) erforderlich. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vereinsvorstand.…..

b. Die Mitgliedschaft endet außer bei Tod, durch Austritt oder Ausschluß aus dem Verein.
c. Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er wird zum Ende

eines Quartals wirksam.
…..
5. Pflichten der Mitglieder
a. die Satzungen und Ordnungen des Vereins und der Dijk anzuerkennen;
b. am Sport- und gemeinschaftsleben der Dijk (gesellige, kulturelle, religiöse Veranstaltungen) und an der

Mitgliederversammlung teilzunehmen;
c. eine faire, kameradschaftliche Haltung zu zeigen und sich bemühen, als Christ zu leben;
d. die Pflichten gegenüber den Verbänden des deutschen Sportes zu erfüllen;
e. die festgesetzten Beiträge zu entrichten."

(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Unterschrift (en) 


